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             Nr. 99 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der  
Geflügelpest; 

Aufhebung der Aufstallung von Geflügel und der Einhaltung von  
Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten Gebiet zu prä-

ventiven Zwecken 
 

Bekanntmachung 
des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge vom 29.04.2021, 

Az.: 31-5651/11 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge vom 03.02.2021 über die Einhaltung von Biosicherheits-
maßnahmen in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwe-
cken, das Verbot von Geflügelmärkten, Ausstellungen und ähnli-
chen Veranstaltungen und das allgemeine Fütterungsverbot für 
Wildvögel, Az.: 31-5651/11, wird aufgehoben. 
 

2. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge vom 08.03.2021 über die Aufstallung von Geflügel in ei-
nem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken und die Erfas-
sung der ergänzenden Angaben im Bestandsregister aller Geflü-
gelhalter, Az.: 31-5651/11, wird aufgehoben. 
 

3. Kosten werden nicht erhoben. 
 

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung 
als bekannt gegeben.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth  
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in  

95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16 (Hausadresse)  
bzw. Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth (Postanschrift) 

 
b. Elektronisch 
 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
Hinweis: 

 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allge-
meinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt Wunsie-
del i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, Zimmer 
Nr. E.19, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, den 29.04.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Sellnow, Oberregierungsrätin 


